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 Veröffentlicht am 29.07.1997

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §19 Abs1;

Rechtssatz

Für die Beurteilung der Zahlungsfähigkeit der GmbH ist von Bedeutung, ob der GmbH, sollte sie im gegebenen

Zeitpunkt nicht über genügend bare Mittel verfügen oder nicht in der Lage sein, sich durch

Vermögensumschichtungen Barmittel zu bescha9en, die Kreditwürdigkeit zur Aufnahme von Fremdmitteln zukommt

(Hinweis E 30.11.1993, 93/14/0155).
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